
- Beglaubigte Abschrift -

Arbeitsgericht Osnabrück 

Im Namen des Volkes 

Urteil 

2 

Verkündet am: 03.08.2021 

�. 3 Ca 60/21 

In dem Rechtsstreit 

 

 Genchtsangestellte 
als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle 

- Kläger-

Prozessbevollmächtigte: 

DGB Rechtsschutz GmbH - Büro Osnabrück -, August-Bebel-Platz 1, 49074 Osnabrück 

gegen 

- Beklagte -

Prozessbevollmächtigte: 

hat die 3. Kammer des Arbeitsgerichts Osnabrück auf die mündliche Verhandlung vom 3. Au

gust 2021 durch den Richter am Arbeitsgericht ... als Vorsitzenden sowie den ehrenamtlichen 

Richter Herrn ... und den ehrenamtlichen Richter Herrn ... als Beisitzer für Recht erkannt: 

1. Die Beklagte wird verurteilt, dem Arbeitszeitkonto des Klägers 38,0 Stunden gutzu

schreiben.

2. Die Kosten des Rechtsstreits werden der Beklagten auferlegt.

3. Der Streitwert wird festgesetzt auf€ 1.081, 10.



















- 10 -

Das Landesarbeitsgericht Niedersachsen bittet darum, die Berufungsbegründung und die Be

rufungserwiderung in 5-facher Ausfertigung, für jeden weiteren Beteiligten ein Exemplar mehr, 

einzureichen. 


